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1. Planungsanlass  

Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelten nicht als privilegiertes Vorhaben im 

Sinne des § 35 BauGB. Insofern kann Baurecht nur über einen Bebauungsplan 

geschaffen werden.  

Die Gemeinde Neutrebbin hat am 24.09.2020 den Aufstellungsbeschluss für den 

Bebauungsplan „Solarpark Wuschewier“ der Gemeinde Neutrebbin gefasst. Im 

Sinne des Entwicklungsgebotes ist für den Änderungsbereich der 8. Änderung 

des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neutrebbin die Ausweisung eines sons-

tigen Sondergebietes gem. § 11 Abs. 2 BauNVO notwendig.  

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erzeugung von 

Solarstrom geschaffen.  

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den Planungsraum als Fläche für die 

Landwirtschaft dar. Die geplante Nutzung als sonstiges Sondergebiet im Sinne 

von § 11 Abs. 2 BauNVO lässt sich deshalb nicht aus dem wirksamen Flächen-

nutzungsplan entwickeln. Insofern soll zur Schaffung einer städtebaulichen Ord-

nung der Flächennutzungsplan der Gemeinde Neutrebbin gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB im Parallelverfahren geändert werden.  

Die durch die Gemeinde Neutrebbin mit der 8. Änderung des Flächennutzungs-

plans formulierten Planungsziele entsprechen als Planungsanlass im besonderen 

Maße den aktuellen bundespolitischen Vorgaben, denn mit der Änderung des 

Klimaschutzgesetzes verschärft die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben 

und verankert das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045. 

Nach einer aktuellen Veröffentlichung der Bundesregierung sollen bereits bis 

2030 die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Das bisher formu-

lierte Minderungsziel für 2030 steigt um 10 Prozentpunkte.  

Für das Jahr 2040 gilt ein Minderungsziel von mindestens 88 Prozent. Auf dem 

Weg dorthin sieht das Gesetz in den 2030er Jahren konkrete jährliche Minde-

rungsziele vor. Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland Treibhausgasneutralität er-

reichen: Es muss dann also ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgas-Emissio-

nen und deren Abbau herrschen. Nach dem Jahr 2050 strebt die Bundesregie-

rung negative Emissionen an. Dann soll Deutschland mehr Treibhausgase in 

natürlichen Senken einbinden, als es ausstößt.1 

Als wesentlicher Sektor muss insbesondere die Energiewirtschaft durch die Er-

zeugung klimaneutraler und erneuerbarer Energien hierzu ihren Beitrag leisten. 

Die Gesetzesnovelle des Klimaschutzgesetzes ist als „Generationenvertrag für 

das Klima“ am 31. August 2021 in Kraft getreten.   

  

 
1 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/klimaschu... 
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2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-

zes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch  Artikel 2 

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-

setz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2542) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908)   

o Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) i. d. 

F. der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Neutrebbin in der aktuellen Fassung   

 

 

2.2  Änderungsbereich  

Der räumliche Änderungsbereich beläuft sich auf eine Fläche von ca. 46 ha. Er umfasst 

das Flurstück 69 sowie Teilflächen der Flurstücke 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 und 69 

der Flur 4, Gemarkung Wuschewier. 

 

 

 

  

https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._3908
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2.3 Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 

sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 

Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Neutrebbin ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechts-

grundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, das zuletzt durch Ar-

tikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBI. I S. 2694) 

o Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Lan-

desentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des Lan-

desplanungsvertrags vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) 

o Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-

Brandenburg (LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBl. Ll/19, [Nr. 35] 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grunds-

ätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 ROG.   

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ordnung 

eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem Zusammen-

hang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovoltaikanlage, die Besonder-

heit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte Raumfunk-

tionen die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 

Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren 

Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Die in den raumordnerischen Grundsätzen formulierten Standortprioritäten werden mit 

dem gewählten Änderungsbereich vollständig erfüllt.  

Gemäß dem LEPro 2007 § 2 Abs. 3 wird dem Ausbau neuer Wirtschaftsfelder im länd-

lichen Raum eindeutig zugesprochen. Dazu zählt die europaweite und nationale Neu-

ausrichtung auf die Erzeugung regenerativer Energien (Windenergie, Solarenergie, Bi-

omasse).  
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„Die Erschließung bzw. Stärkung neuer, zukunftsfähiger Wirtschaftsfelder trägt zur 

Diversifizierung der Erwerbsgrundlagen und somit zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

auch außerhalb der Landwirtschaft bei. Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwick-

lung und Vermeidung weiterer Abwanderung sollen die ländlichen Räume zu einem 

wissensbasierten Wirtschaftsraum weiterentwickelt werden.“ (Begründung zu § 2 zu 

(3); LEPro 2007) 

Die wesentlichen Wertschöpfungspotenziale der ländlichen Räume sollen zukunftswei-

send durch „technologische Innovationen und daran anknüpfende Produktionspotenzi-

ale insbesondere in den Technologiebereichen der Energie […] erschlossen und weiter-

entwickelt werden“. (Begründung zu § 2 zu (3); LEPro 2007) 

Gemäß dem LEP HR wird hinsichtlich der Klimaschutzziele den erneuerbaren Energie-

arten (Windenergie, Biomasse, Solarenergie) eine besondere energiesichernde Bedeu-

tung zugesprochen.  

Laut des Grundsatzes 8.1 des LEP HR sollen zur Vermeidung und Verminderung des 

Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase eine räumliche Vorsorge für eine klimaneut-

rale Energieversorgung, insbesondere durch erneuerbare Energien, getroffen werden.  

Darüber hinaus erfolgte durch die Regionalplanung bisher keine Festlegung von Eig-

nungsgebieten für den Ausbau von raumbedeutsamen Freiflächen-Photovoltaikanla-

gen, um die Entwicklung von Anlagen zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie raum-

ordnerisch zu steuern. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree hat jedoch am 20.11.2020 eine 

Planungshilfe Freiflächen-Photovoltaikanlagen herausgebracht. Demnach eignen sich 

insbesondere auch sogenannte benachteiligte Gebiete nach der Richtlinie 86/465/EWG 

des Rates vom 14. Juli 1986 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachtei-

ligten landwirtschaftlichen Gebiete i.S.d. Richtlinie 75/268/EWG (ABl. (EG) Nr. L 273, 

S. 1) in der Fassung der Entscheidung der EU-Kommission 97/172/EG vom 10. Februar 

1997 (ABl. (EG) Nr. L 72, S. 1). Sie sind durch die gemeinsame Agrarpolitik der EU 

definierte Flächen, auf denen Landwirtschaftsbetriebe aufgrund schlechter Bodenqua-

litäten bzw. ungünstiger klimatischer Bedingungen niedrige Erträge erzielen.  

Der Begriff ist im EU-Landwirtschaftsrecht die Basis für Zahlungen wegen naturbeding-

ter Benachteiligungen in Berggebieten und in anderen benachteiligten Gebieten zur 

dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und damit zur Erhaltung des ländli-

chen Lebensraums sowie zur Erhaltung und Förderung von nachhaltigen Bewirtschaf-

tungsformen. Hierzu gehören Gebiete, in welchen die Aufgabe der Landnutzung droht 

und der ländliche Lebensraum erhalten werden muss. 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31986L0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31975L0268
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31975L0268
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31997D0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31997D0172
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Diese Gebiete haben folgende Nachteile: 

• schwach ertragfähige landwirtschaftliche Flächen, 

• als Folge geringer natürlicher Ertragfähigkeit deutlich unterdurchschnittliche 

Produktionsergebnisse, 

• eine geringe oder abnehmende Bevölkerungsdichte, wobei die Bevölkerung 

überwiegend auf die Landwirtschaft angewiesen ist.2 

Die mit der vorliegenden Planung gewählte Flächenkulisse erfüllt diese oben angeführ-

ten Kriterien vollumfänglich. 

Gemäß der Planungshilfe Freiflächen-Photovoltaikanlagen Oderland-Spree ist eine 

Bündelung mit anderen technischen Einrichtungen anzustreben. Der geplante „Solar-

park Wuschewier“ schließt an einen vorhandenen Standort einer Biogasanlage an. Es 

werden keine unzerschnittenen und störungsarmen Räume in Anspruch genommen. 

Auch Höhenrücken und Kuppen werden nicht überplant. Die Flächen sind durch ein 

niedriges landwirtschaftliches Ertragspotenzial gekennzeichnet. Vogelschutzgebiete, 

Wildkorridore, Renaturierungsflächen, Trinkwasserschutzzone I + II sind vorliegend 

nicht betroffen. Durch die Lage in Anbindung an einen Landwirtschaftsbetrieb sowie 

eine Biogasanlage bereits vorbelastet. Das Landschaftsbild ist aufgrund der intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung sowie des angrenzenden Landwirtschaftsbetriebs und der 

Biogasanlage nicht als hochwertig einzustufen.  

Gemäß der Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung vom 

10.03.2021 steht der Flächennutzungsplan den Zielen der Raumordnung nicht 

entgegen.  

 

Belange der Landwirtschaft 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzuge-

hen. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 

bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 

durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 

zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu 

begrenzen. Gleichzeitig sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem not-

wendigen Umfang umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Diese Grundsätze 

sollen in die abwägende Entscheidung einbezogen werden. 

Mit Verweis auf die geplante Befristung des Vorhabens werden die Belange der Land-

wirtschaft in der Abwägung der Gemeinde Neutrebbin beachtet.  

  

 
2 https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/beitrag/2750 
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Dabei wird deutlich, dass die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Ausformung 

einer bedarfsgerechten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft mit anderen öf-

fentlichen Belangen (hier: Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Erzeugung solarer 

Strahlungsenergie im Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) in Einklang gebracht wer-

den kann. 

Um den Belangen der Landwirtschaft Rechnung zu tragen, soll die Nutzung des Solar-

parks auf der nachgelagerten verbindlichen Planungsebene als Zwischennutzung für 

einen Zeitraum von maximal 30 Jahren befristet werden.  

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammpfosten ist keine dauer-

hafte Versiegelung des Bodens erforderlich. Nach dem Rückbau des Solarparks ist eine 

landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich. Entsprechende verbindliche Regelun-

gen dazu beinhaltet die Festsetzungssystematik des im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 

3 BauGB vorliegenden Bebauungsplans. Als Folgenutzung wurde Fläche für die Land-

wirtschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die betreffenden Flächen ohne 

ackerbauliche Nutzung nicht zwangsläufig dem Dauergrünlanderhaltungsgesetz zuzu-

ordnen sind. 

Eine automatische Umwandlung einer Fläche in Dauergrünland ist vorliegend nicht zu 

befürchten, denn die Pflugregelung aus § 2a DirektZahlDurchfV ist wie auch die VO 

1307/2013 auf die befristet festgesetzte Betriebsfläche eines Solarparks nicht anwend-

bar. 

Während der gesamten Betriebsdauer des Solarparks ist das erforderliche Mindestmaß 

an landwirtschaftlicher Tätigkeit weder in Richtung Ackerbau noch in Richtung Grün-

land möglich. Für diesen Zeitraum ist die betreffende Fläche folglich nicht beihilfebe-

rechtigt für Direktzahlungen im Sinne der Verordnung VO 1307/2013. 

Jedoch kann und soll nach vollständigem Rückbau des Solarparks die Rückumwandlung 

des befristeten sonstigen Sondergebietes zu Ackerland unter Beachtung der dann gül-

tigen Rechtsvorschriften erfolgen. Es findet also kein dauerhafter Entzug landwirt-

schaftlicher Produktionsfläche statt.  

Für den jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb und den Flächeneigentümer als Partner 

der oben beschriebenen Investitionsabsichten besteht für den Zeitraum der Betriebs-

dauer des Solarparks aufgrund der zu erwartenden Pachteinnahmen die Zusicherung 

regelmäßiger Einkünfte als Ausgleich für nicht kalkulierbare Ernteeinbußen oder Aus-

fälle durch klimatische Einflüsse. Das Projekt trägt also im besonderen Maße zur Exis-

tenzsicherung von landwirtschaftlichen Betrieben innerhalb des Gemeindegebietes für 

die nächsten 30 Jahre bei.  

Bis zum Jahr 2050 soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in 

Deutschland bei mindestens 80 Prozent liegen. Richtschnur der deutschen und euro-

päischen Energiepolitik ist das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, 

Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit. 
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Hochwasserrisikomanagement 

Das Plangebiet befindet sich vollständig im Hochwasserrisikogebiet HQ 200 (Hochwas-

ser mit niedriger Wahrscheinlichkeit).  

Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplans befindet sich in einem als Risikoge-

biet im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 

bestimmten Gebiet. Nach § 5 Absatz 2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser 

betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, ge-

eignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur 

Schadensminderung zu treffen (allgemeine Sorgfaltspflichten). Insbesondere ist die 

Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt 

oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. 
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3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ist es, durch die Ausweisung 

eines sonstigen Sondergebietes die Realisierung und den Betrieb einer Freiflä-

chenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen pla-

nungsrechtlich zu ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem So-

larstrom zu sichern. 

Die Gebietsausweisung berührt ausschließlich eine derzeit landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche. 

Für den Änderungsbereich der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ergibt 

sich folgende Flächenbilanz: 
 

Darstellung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Fläche für die Landwirtschaft 46 ha 0 ha 

Sonstiges Sondergebiet    0 ha 46 ha 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes entfaltet auf der Ebene des 

Flächennutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und Land-

schaftshaushalt. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für die 

Entwicklung eines Solarparks geschaffen. Gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 BauGB werden 

die Belange der Umwelt geprüft. 

Die geplante Sondergebietsausweisung steht im unmittelbaren Zusammenhang 

mit der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie und 

deren Nebenanlagen. Hier besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Er-

mittlung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene 

zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene und abschließende Konfliktbe-

wältigung der zu erwartenden Immissionen ist auf der Ebene der Flächennut-

zungsplanung nicht zweckmäßig. Insbesondere eine Vertiefung der Ergebnisse 

beispielsweise im Hinblick auf die genaue räumliche Verteilung der Umweltaus-

wirkungen kann durch entsprechende Arbeitsteilung zwischen den verschiede-

nen Ebenen eines mehrstufigen Planungssystems bis auf die Ebene des dem 

Bebauungsplan nachfolgenden Zulassungsverfahrens delegiert werden.  

Dennoch ist auch im Rahmen der Umweltprüfung auf dieser Planungsebene 

schutzgutbezogen zu beurteilen, welche vorhersehbaren erheblichen Umwelt-

auswirkungen zu erwarten sind. Insofern werden im Rahmen der Umweltprü-

fung der 8. Änderung des Flächennutzungsplans die Ergebnisse aus der Um-

weltprüfung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Wuschewier“ 

der Gemeinde Neutrebbin generalisiert und in einem gröberen Bewertungsmaß-

stab verwendet.  

 

Das Plangebiet grenzt im Norden direkt an einen offenen Entwässerungsgraben 

sowie östlich des Flurstückes 32 an einen verrohrten Entwässerungsgraben an. 

Beide Gräben sind gemäß §3 Abs.1 BbgWG Gewässer 2. Ordnung. Alle zu er-

richtenden baulichen Anlagen, insbesondere Module, Leitungen, Zuwegungen 

und Zäune, müssen zu Gewässern 2. Ordnung einen Mindestabstand von fünf 

Metern von der Böschungsoberkante oder, sofern eine solche nicht vorhanden 

ist, von der Uferlinie landeinwärts, aufweisen. Die Einhaltung des Mindestab-

standes dient der Erhaltung/ der Entwicklung von Gewässerrandstreifen sowie 

der Sicherung der Gewässerunterhaltung.  

 

Potenzielle gemäß §§ 23 und 24 auf den Plangrundstücken illegal abgelagerte 

oberflächliche Abfälle sowie bei Eingriffen unterhalb der Geländeoberkante fest-

gestellte/geförderte organoleptische Auffälligkeiten/freigelegte Abfallfraktionen 

sind dem unteren Abfallwirtschaftsbehörde zur Festlegung der weiteren Verfah-

rensweise umgehend anzuzeigen. 

 


